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1.1	 Anlass der Planaufstellung

Einheitlicher Planungsraum

Für das Gebiet des Zweckverbandes existierten 
bislang zehn nach unterschiedlichen Kriterien und 
mit ganz unterschiedlicher Aussagedichte und 
Zielrichtung erarbeitete Teil-Flächennutzungs-
pläne. Diese Flächennutzungspläne sind aus der 
jeweiligen gemeindlichen Sicht aufgestellt und in 
den Jahren 1973 bis 1983 rechtswirksam gewor-
den. 

Nach nunmehr über 30 Jahren ergibt sich die Not-
wendigkeit einer vollständigen und einheitlichen 
Überarbeitung des Flächennutzungsplanes (FNP). 
Aus den zehn Einzelplänen ist  damit ein einheit-
liches und aktuelles Planwerk für einen Planungs-
raum entstanden. Der Plan umfasst damit einen 
Verdichtungsraum mit mehr als 300.000 Einwoh-
nern und stellt für diesen Raum die wesentlichen 
planerischen Grundlagen bis etwa 2015 dar.

Änderungen im Planungsverständnis

In den letzten 30 Jahren hat sich auch das Ver-
ständnis von Sinn und Zweck der Flächennut-
zungsplanung hin zu einem grenzübergreifenden 
Koordinierungs- und Steuerungsinstrument entwi-
ckelt. Die raumentwicklungspolitischen Zielsetzun-
gen haben sich grundlegend gewandelt.

Der FNP basiert auf Stärken, Potenzialen und 
Qualitäten, aber auch auf Schutzbedürfnissen und 
Sensibilitäten der einzelnen Teilräume - ohne dass 
dabei politische Grenzen eine besondere Rolle 
spielen. Die Bedeutung von grenzüberschreiten-
der Kooperation nimmt zu. 

Aus der Flächenbeanspruchung ergeben sich, 
unabhängig von kommunalen Grenzen, Folgen für 
Umwelt und Lebensbedingungen, die nicht mehr 
auf lokaler Ebene, sondern nur im regionalen 
Zusammenhang lösbar sind. Der FNP setzt damit 
einen äußeren Rahmen, den die Kommunen flexi-
bel und eigenverantwortlich ausfüllen.

Aktualisierungen erforderlich

Neben der Zusammenführung der Einzelpläne 
besteht auch die Notwendigkeit, zahlreiche Aktua-
lisierungen vorzunehmen:

•		 Seit 1974 sind in mehr als 250 Einzelverfahren 
Änderungen an den bisherigen FNP der Ver-
bandskommunen vorgenommen worden.

•	 Erforderlich ist die Einarbeitung der Aussagen 
des Landschaftsplans des ZRK gemäß den 
Bestimmungen des Hessischen Naturschutz-
gesetzes (HENatG) in Abwägung mit anderen 
flächenrelevanten Belangen.

•	 Im Rahmen fachlicher, auf bestimmte Schwer-
punktthemen bezogener Planungen (z.B. 
Verkehr, Einzelhandel, Siedlungsentwicklung) 
hat der ZRK eigenständige, gemeindeübergrei-
fende Konzepte entwickelt, abgestimmt und 
beschlossen. Die Ergebnisse dieser Konzepte 
sind in den Flächennutzungsplan eingeflossen.

•	 Durch die Landes- und Regionalplanung sind 
zahlreiche neue Planungsvorgaben erarbeitet 
worden, an die der FNP anzupassen ist.

•	 Die rechtlichen Vorgaben für die Erstellung von 
Bauleitplänen haben sich mehrfach verändert 
(insbesondere im Bau- und Umweltrecht).

•	 Der Verdichtungsraum Kassel, fast identisch 
mit dem Verbandsgebiet, ist nach der deut-
schen Einheit von 1990 von einer Randlage 
in Europa in eine zentrale Position gerückt. 
Daraus ergeben sich für raumbedeutsame Pla-
nungen und Maßnahmen völlig neue Rahmen-
bedingungen.

Weitere Zielsetzungen des FNP 2007

Der FNP 2007 verfolgt noch weitere Zielset-
zungen:

•	 Einheitliche FNP-Plankarte für das gesamte 
Gebiet des ZRK, gut handhabbar und abge-
stimmt mit dem Maßstab des Landschaftspla-
nes (1 : 15.000), 

•	 Berichtigung von Darstellungen, die nicht mehr 
den Planungsabsichten des Verbandes ent-
sprechen,

•	 Anwendung einer einheitlichen Plansystematik 
und von verbandsweit identischen Beurtei-
lungskriterien,

•	 Verringerung der Detaillierung von Darstellun-
gen, um die Entwicklungsspielräume für die 
verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) 
zu erhöhen und die Lesbarkeit des FNP zu 
erhalten.

Mit diesem FNP wird der ZRK aktuellen recht-
lichen und inhaltlichen Anforderungen gerecht 
und nutzt die Chance, die Wahrnehmungs- und 
Sichtweise der Verbandsmitglieder im Hinblick auf 
die Region Kassel als einem Lebens-, Wirtschafts- 
und Gestaltungsraum weiterzuentwickeln.
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Kooperations- und Steuerungswirkung 
des FNP

Der FNP ist das Ergebnis eines mehrstufigen 
Planungsverfahrens. In den FNP fließen eigene, 
Fachplanungen wie die Landschaftsplanung, die 
Standortplanung für Windkraftanlagen und die 
Klimauntersuchungen sowie Planungen anderer 
Planungsträger mit ein, die Auswirkungen auf die 
Flächennutzung haben können. 

Gleichzeitig werden durch eigene Entwicklungs-
planungen des ZRK wie z.B. das Siedlungsrah-
menkonzept (SRK) oder den Kommunalen Ent-
wicklungsplan Zentren (KEP-Zentren) wichtige 
Grundlagen erarbeitet. Der FNP bildet die rechtli-
che Absicherung dieser Konzepte auf Verbands- 
ebene. Die Umsetzung erfolgt dann auf kommuna-
ler Ebene mit den Bebauungsplänen.

Mit der Möglichkeit einer grenzüberschreitenden 
Abstimmung und Kooperation eignet er sich eher 
für die raumbezogene und prozessorientierte 
Meinungsbildung und Diskussion als der meist auf 
einzelne Vorhaben bezogene Bebauungsplan.

Damit geht auch der Anspruch eines kommunalen 
Interessenausgleichs einher, der auf der gemein-
deübergreifenden Ebene und in den Verbands-
gremien geleistet werden kann. Im fach- und 
grenzübergreifenden FNP sind Zielkonflikte (z.B. 
zwischen Gewerbenutzung und Umweltschutz) zu  
regeln, bestimmte Funktionen und Schwerpunkte 
besser nach Eignung zuzuordnen und Belastun-
gen zu reduzieren. 

44

49

7

Verkehrswege

Freiraum und Grünflächen, Wald, Wasser

Stand September 2007
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Das Verbandsgebiet mit 10 Kommunen

Siedlungsflächen
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Für jede Verbandsgemeinde muss deutlich wer-
den, welchen Nutzen sie aus dem gemeinsamen 
Plan ziehen kann, aber auch, welche Aufgaben, 
Konsequenzen und Beiträge sie leisten muss, um 
den Gesamtraum erfolgreich zu entwickeln. 

Jede einzelne Gemeinde leistet mit ihren Poten-
zialen und Stärken einen wichtigen Beitrag zur 
positiven Entwicklung des Raumes und profitiert 
auch von positiven Entwicklungen in anderen 
Gemeinden. 

Ausgleich von Eingriffen

Gemäß § 1a (2) und (3) Baugesetzbuch (BauGB) 
obliegt es der Bauleitplanung, Regelungen zur 
Vermeidung und zum Ausgleich von Eingriffen in 
Natur und Landschaft zu treffen, wobei Eingriff 
und Ausgleich zeitlich und räumlich voneinander 
entkoppelt sein können. 

Der Umfang des Kompensationsbedarfes kann 
erst auf der Ebene des Bebauungsplanes genauer 
abgeschätzt werden, wobei dann auch ein Teil 
des Ausgleiches auf den Eingriffsflächen erfolgen 
kann. Daher werden die Flächen für Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft als aus dem 
Landschaftsplan entwickelte Suchräume für Aus-
gleichsflächen herangezogen. So können dann im 
Rahmen der Bebauungsplanung je nach Umfang 
der Kompensationserfordernisse aufgrund des 
Eingriffs und der Verfügbarkeit von Flächen in 
diesen Suchräumen die jeweils geeigneten Aus-
gleichsmaßnahmen geplant und ergriffen werden. 
(vgl. auch Themenkarte Maßnahmenvorschläge 
des Landschaftsplanes) 

Umweltbericht

Gemäß BauGB ist dem Entwurf des Bauleitplans 
ein Umweltbericht beigefügt. Im Umweltbericht 
als einem gesonderten Teil der Begründung sind 
entsprechend dem Stand des Verfahrens die 
ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes dargelegt. Die Karte 3 Kompensations-
bereiche zeigt Suchbereiche für Ausgleichsmaß-
nahmen.

Integration von Schlüsselprojekten

Im Verbandsgebiet oder in unmittelbarer Nähe 
bestehen Pläne, große, raumbedeutsame Vorha-
ben durchzuführen, die auf Grund ihrer Bedeutung 
für die Raumentwicklung besonders berücksichtigt 
werden müssen. Zu nennen sind hier z.B.

•	 Ausbau des „Logistikstandortes Nordhessen“  
(im Verbandsgebiet u.a. VW-Original Teile 
Center OTC, Ansiedlung von großen Logistik-
dienstleistern) mit Ausbau des Güterverkehrs-
zentrums GVZ Kassel,

•	 Interkommunale Gewerbegebiete,

•	 Konzeption und Umsetzung des Museus- 
parks in Kassel (in Verbindung mit dem gesam-
ten Kulturstandort),

•	 Aufbau eines regional bedeutsamen, multifunk-
tional nutzbaren Veranstaltungszentrums,

•	 Ausbau der Regiotram (Verknüpfung Stadt-Um-
land mit einem Verkehrsmittel),

•	 Entwicklung und Ausbau von Standortflächen 
für erneuerbare Energien (Windenergie, 

Biomasse),

•	 Ausbau des Verkehrslandeplatzes Kassel-Cal-
den zum Verkehrsflughafen.

Es ist auch Aufgabe des FNP, diese Vorhaben 
zu bewerten und bei der gemeinsamen Planung 
zu berücksichtigen - selbst wenn sie, wie z.B. der 
Ausbau des Verkehrslandeplatzes Calden, außer-
halb der Verbandsgrenzen liegen.

Grenzen des FNP

Der FNP als umfassend konzipiertes Instrument 
zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung 
der Kommunen und der Vermeidung oder Mini-
mierung von Nutzungskonflikten hat aber auch 
Grenzen. So werden zunehmend Großvorhaben 
von der Realisierungs- und Vermarktungsseite her 
durchgeplant und für den politischen Entschei-
dungsprozess aufbereitet, bevor die formalisierten 
Verfahrensschritte der Bauleitplanung eingeleitet 
werden. 

Auch andere für Struktur und Entwicklung eines 
Gemeinwesens wesentliche städtebauliche 
Aspekte können vom FNP nur ungenügend 
abgedeckt werden. Zum Beispiel können Maß-
nahmen der inneren Verdichtung, die auf Grund  
der demografischen Entwicklung an Bedeutung 
gewinnen werden, im FNP nur grob skizziert oder 
vorgeschlagen werden, die umsetzungsorientierte 
Konkretisierung und Ausgestaltung obliegt jedoch 
anderen Planungen.
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RPN
Regionalplan Nordhessen

LEP
Landesentwicklungsplan

B-Plan B-PlanB-Plan

FNP
Flächennutzungsplan

Fachplanung Entwicklungs-
planung

Der Flächennutzungsplan in der Plansystematik1.2	 Der Flächennutzungsplan in der 
Planungssystematik

Funktion und Inhalt des FNP

In den Darstellungen des FNP schlagen sich Kern-
aussagen der Planung nieder:

•	 Dies sind vor allen Dingen die Art der baulichen 
Nutzung (z.B. Wohnbaufläche, Gewerbliche 
Baufläche) und zahlreiche Umgrenzungen 
von Flächen, auf denen ein Nutzungsziel eine 
andere Grundnutzung überlagert (z.B. die Ent-
wicklung von Feldholzinseln auf Flächen für die 
Landwirtschaft als Grundnutzung). 

•	 Raumwirksame Planungen anderer Fachpla-
nungsträger (insbesondere aus dem Bereich 
der technischen Infrastruktur wie Strom- und 
Wasserversorgung) sind als nachrichtliche 
Übernahmen in die Plankarte aufgenommen. 
Hierzu zählen auch Unterschutzstellungen nach 
dem Naturschutz- bzw. Denkmalschutzrecht. 

•	 Planungen, die noch in Prüfungs- oder Vorprü-
fungsphasen stecken, die aber bei positivem 
Ergebnis dieser Prüfungen einen Flächenbe-
darf auslösen, sind in der Plankarte bzw. in 
Themenkarten vermerkt (z.B. Planungsvarian-
ten aus der Nahverkehrsplanung).

•	 Schließlich geben Kennzeichnungen Sach-
verhalte wieder, die nicht geplant (also beein-
flusst) werden können, jedoch für räumliche 
Planungen von großer Bedeutung sein kön-
nen. Hierzu zählen z.B. Bergsenkungsgebie-
te oder Flächen, die mit einem Verdacht auf 
Altlasten behaftet sind.

Die Plankarte wird ergänzt durch die Begründung. 
Diese ist für das Verständnis der Plankarte un-
verzichtbar, da es nicht möglich ist, alle raumwirk-
samen Zielsetzungen der Gemeinde nur karto-
graphisch darzustellen. Daher durchlaufen auch 
Plankarte und Begründung nebst Themenplänen 
gemeinsam das FNP-Verfahren und bei Ände-
rungen ist neben der Flächennutzungsplankarte 
auch die Begründung zu ändern. Dieser Begrün-
dung ist ein Umweltbericht beigefügt, in dem die 
bewerteten Belange des Umweltschutzes darge-
legt werden. 

FNP als vorbereitender Bauleitplan

Der Flächennutzungsplan stellt als vorbereitender 
Bauleitplan die Grundzüge der Flächennutzung 
in der Kommune bzw. im Verbandsgebiet des 
ZRK dar. In der Plansystematik hat er übergeord-
nete Planungen – insbesondere die Landes- und 
Regionalplanung - zu beachten. Dort werden in 
der Regel nur große, d.h., sehr umfangreiche und 
raumbedeutsame Vorhaben räumlich konkretisiert 
dargestellt. Der FNP ist andererseits Grundlage 
für Bebauungspläne, die jeweils durch die ein-
zelne Kommune ausschließlich für Flächen ihrer 
Gemarkung aufgestellt werden und grundstücks-
scharf Art und Maß der Nutzung festsetzen.

Flächenbezogene Abwägung

In der Plansystematik erfolgt also über den grenz-
überschreitenden FNP eine flächenbezogene 
Steuerung der Flächennutzung und damit verbun-
den ein Ausgleich bzw. eine Abwägung zwischen 
möglichen Zielkonflikten. 
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Verbindlichkeit

Die Darstellungen des FNP (Karten und Begrün-
dung) sind verbindlich für Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange (z.B. Unternehmen, 
die technische Infrastrukturen bereitstellen). Ge-
genüber dem einzelnen Bürger entsteht keine un-
mittelbare Rechtswirkung. Eine mittelbare Rechts-
wirkung für den Bürger entsteht dadurch, dass die 
Bebauungspläne, die als Ortsgesetz gegenüber 
jedem Einzelnen rechtsverbindlich sind, aus den 
Darstellungen des FNP zu entwickeln sind  
(§ 8 ( 2) BauGB) oder dadurch, dass der FNP bei 
bestimmten Bauvorhaben im Außenbereich nach 
§ 35 BauGB als öffentlicher Belang zu beachten 
ist (z.B. bei der Errichtung von Windkraftanlagen). 

Bebauungspläne, die aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt werden, bedürfen keiner geson-
derten Genehmigung durch die übergeordnete 
Behörde (Regierungspräsidium Kassel).

Bestandsschutz

Darstellungen im FNP setzen nicht den Bestands-
schutz von vorhandenen Nutzungen oder Anlagen  
oder von Bebauungsplänen außer Kraft. Soweit 
Darstellungen nicht mit der gegenwärtigen Nut-
zung übereinstimmen, wird damit das Ziel verfolgt, 
bei einer Nutzungsänderung den Planungszielen 
möglichst nahe zu kommen.

1.3	 Das Verfahren zur Aufstellung

Der ZRK erarbeitet den Entwurf zum FNP und 
stellt in Karten und Texten die beabsichtigte Flä-
chennutzung für das Verbandsgebiet dar. Dabei 
fließen – entsprechend der dargestellten Plan-
systematik (vgl. hierzu auch Anhang 1) - überge-
ordnete, räumliche und inhaltliche  kommunale 
Planungsvorstellungen sowie Fachplanungen mit 
ein.

Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die frühzei-
tige Einbindung der Öffentlichkeit. 

Dieses wird neben der vorgeschriebenen öffent-
lichen Auslegung (i.d.R. für einen Monat in der 
Gemeinde) verstärkt durch öffentliche Informa-
tionen und Erörterungen mit den Verbandskom-
munen erreicht. Information, Diskussion und 
Meinungsbildung wiederum liefern wichtige Pla-
nungshinweise. Im Gegenzug wird das Verständ-
nis für Abwägungsprozesse und Entscheidungen 
gefördert. Der FNP übernimmt damit auch die 
wichtige Aufgabe, Zielkonflikte abzuwägen und zu 
lösen.

Nach Abstimmung mit den Kommunen und Be-
hörden wird der Flächennutzungsplan durch die 
Verbandsgremien beraten, durch die Verbands-
versammlung beschlossen und danach durch das 
Regierungspräsidium Kassel genehmigt. Mit der 
öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung 
wird der FNP schließlich rechtswirksam.

Das Aufstellungsverfahren zum  
Flächennutzungsplan

Aufstellungsbeschluss

Planungsgrundlagen

Vorentwurf

Frühzeitige Beteiligung

Stellungnahmenprüfung

Beschluss des Entwurfes

Öffentliche Auslegung

Stellungnahmenprüfung

Endgültiger Beschluss

Genehmigung

März 2003

Dezember 2005

Juli 2007

August 2008

Bekanntmachung

Oktober 2007
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1.4	 Vorgaben aus übergeordneten 
Planungen

1.4.1 Bund

Der Bund hat für die Raumordnung eine Rahmen-
gesetzgebungskompetenz, d.h., er formuliert über-
geordnete Zielsetzungen für die Entwicklung und 
Ordnung des Raumes. Festgeschrieben ist dies im 
Raumordnungsgesetz (ROG). 

In § 1 ROG wird die zentrale Leitvorstellung des 
Bundes formuliert. Demnach ist bei der Ent-
wicklung und Ordnung des Gesamtraumes der 
Bundesrepublik Deutschland anzustreben „eine 
nachhaltige Raumentwicklung, die die sozialen 
und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit 
seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt 
und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewo-
genen Ordnung führt“.

1.4.2 Land Hessen

Für das Land Hessen sind diese Leitvorstellungen 
im Landesentwicklungsplan (LEP) vom Dezember 
2000 nach § 7 des Hessischen Landesplanungs-
gesetzes (HLPG) zu Festlegungen für die groß-
räumige Ordnung und Entwicklung des Landes 
und seiner Regionen weiter fortentwickelt. 

Ökologischer
Verbundraum
Fulda

Mittelzentrum
Baunatal

Mittelzentrum
Vellmar

Ausbau
Calden

Oberzentrum
Kassel
Wirtschaftsschwerpunkt
Hochschulstandort

Ausbau
GVZ

Neubau
A 44

Weiterbau
A 49

44

49

7

Verdichtungsraum mit Güterverkehrs-
zentrum

Nach dem LEP Hessen 2000 stellt das Gebiet des 
ZRK einen Verdichtungsraum im Schnittpunkt sich 
hier kreuzender großräumiger Achsen dar, der ein 
Oberzentrum (Kassel) und 2 Mittelzentren (Bauna-
tal, Vellmar) umfaßt und Standort eines überregi-
onal bedeutsamen Güterverkehrszentrums (GVZ) 
ist. Unmittelbar nördlich des ZRK befindet sich 
ein Planungsraum für überregional bedeutsame 
Infrastruktur, d. h. hier, für die Weiterentwicklung 
des gegenwärtigen Verkehrslandeplatzes Kassel-
Calden zu einem Verkehrsflughafen. 

Dem Verdichtungsraum Kassel kommt eine 
Drehscheiben- und Mittlerfunktion zu anderen 
wichtigen Wirtschaftsräumen in Nord-, West- und 
Mitteldeutschland für das gesamte Land Hessen 
zu. Er ist nordhessischer Wirtschaftsschwerpunkt 
und Hochschulstandort. Seine außerordentlich 
günstige Lage im europäischen Verkehrsnetz soll 
durch Ausbau der Schieneninfrastruktur (Mitte-
Deutschland-Verbindung) gestärkt werden. Das 
GVZ mit Umschlagbahnhof ist direkt an die  
A 7 / A 49 angebunden.

Ökologischer  Verbundraum Fulda

Die das Verbandsgebiet von Süd nach Nord 
durchfließende Fulda ist das Kernelement eines 
Fluss begleitenden ökologischen Verbundraumes, 
der zu erhalten ist. Der Verbundraum besteht aus 
dem Flusslauf, Nebenläufen, Bächen und weiteren 
Wasserflächen, die im Rahmen eines Gesamtkon-
zepts als Naturraum zusammenhängend erhalten 
bleiben sollen. Neben der ökologischen Funktion 
können auch Naherholungsfunktionen in diesen 
Raum integriert sein.

Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan (LEP)
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1.4.3 Region

In der folgenden räumlichen Konkretisierungsstufe 
stellen die Regionalpläne - hier der Regionalplan 
Nordhessen - die für die Region konkretisierten 
Ziele des Landesentwicklungsplanes dar und tref-
fen für die gemeindliche Entwicklung verbindliche 
Festsetzungen.

Regionalplan Nordhessen (RPN)

Der RPN, der sich zur Zeit im Fortschreibungsver-
fahren befindet, enthält zahlreiche unmittelbar für 
die Flächennutzungsplanung wirksame Vorgaben. 
Zum Zeitpunkt der Offenlage dieses Entwurfes des 
Flächennutzungsplanes gilt formal noch der RPN 
2000; da die Fortschreibung zum RPN 2007/2008 
jedoch weit vorangeschritten ist (nach der Anhö-
rung 06/2006 wird eine 2. Offenlage vorbereitet), 
sind auch evtl. geänderte Planungsabsichten der 
Regionalversammlung zu berücksichtigen. Die 
für den FNP des ZRK relevanten Planungsziele 
bleiben jedoch in der Tendenz stabil. 

Die wichtigsten Darstellungen:

•	 Das Oberzentrum und der Verdichtungsraum 
Kassel sind wirtschaftlicher, kultureller und 
Dienstleistungsschwerpunkt Nordhessens und 
damit besonders förderungswürdig.

•	 Die Gemeinden im Gebiet des Zweckverban-
des Raum Kassel werden aufgrund ihrer „inten-
siven funktionalen Verflechtungen“ zu einer be-
sonders intensiven Abstimmung der Planungen 
aufgefordert.

•	 Die Entwicklungsplanungen des Zweckver-
bandes Raum Kassel werden als besonders 

Oberzentrum

Mittelzentrum

Kleinzentrum/
Unterzentrum

Vorgaben Regionalplan Nordhessen (RPN)
Entwicklungsschwerpunkte Wohnen
Zentrenstufen

Stand Juni 2006

beachtlich herausgehoben (bedeutsam für den 
Flächennutzungsplan des ZRK).

•	 Es werden Schwerpunkte für Wohnsiedlungs-
entwicklungen wie auch Gewerbeentwicklun-
gen namentlich benannt sowie für jede Ge-
meinde der Bruttowohnsiedlungsflächenbedarf 
in Hektar (ha) festgestellt. Zudem werden regi-
onalplanerisch abgestimmte Siedlungserwei-
terungs-, Gewerbe- oder Aufforstungsflächen 
dargestellt.

•	 Es werden Standorte für überregional bedeut-
same Entsorgungsanlagen fixiert.

•	 Regionale Grünzüge werden als multifunkti-
onale Schutzkategorien (z.B. Boden, Klima, 
Biotopverbund, Sicherung von Freiraum im Ver-
dichtungsraum zur Siedlungsgliederung und für 
die Naherholung) im Verdichtungsraum Kassel 
ausgewiesen.

•	 Standortsicherungs- und Entwicklungsziele für 
Kraftwerksstandorte werden formuliert.

•	 Es werden Vorgaben für die innere Verkehrser-
schließung im Schienenpersonennahverkehr 
(Regionalbahn, Straßenbahn, RegioTram) 
gesetzt.

Diese Vorgaben sind bei der Aufstellung dieses 
Flächennutzungsplanes für den ZRK zu beachten.

 

GVZ Kassel

Gewerblicher Schwerpunkt

Entwicklungsschwerpunkte Gewerbe
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Fachplanungen

Fachplanungen bearbeiten i.d.R. einen bestimm-
ten Themenbereich sehr detailliert und vertieft. 
Aus diesen Planungen folgen für den FNP wich-
tige Vorgaben. Hier sind insbesondere formale 
und rechtsverbindliche Fachplanungen (z.B. Plan-
feststellungen) zu beachten, die in die Darstellun-
gen übernommen werden müssen.

Beispiele sind:

•	 Landschaftsplan nach § 4 (2) des Hessischen 
Naturschutzgesetzes (HENatG),

•	 Klimagutachten,

•	 Eignungsflächen für Windenergie, 

•	 Planfeststellungen für Straßen, Schienenwege, 
Flughäfen oder Kraftwerke und Versorgungslei-
tungen,

•	 Planungen anderer Planungsträger (z.B. Nah-
verkehrsplan des Verkehrsverbundes NVV, 
Planungen von Leitungstrassen für Strom oder 
Gas),

•	 Sachverhalte, die nicht geplant werden können, 
jedoch für räumliche Planungen von großer 
Bedeutung sein können. Hierzu zählen z.B. 
Bergsenkungsgebiete oder Flächen, die mit 
einem Verdacht auf Altlasten behaftet sind.

Der Landschaftsplan hat auf Grund seiner gesetz-
lich vorgegebenen Bedeutung (§ 4 (4) HENatG) 
bei der Abwägung ein besonderes Gewicht. 

1.5	 Weitere Vorgaben

Vorgaben aus dem bisherigen FNP 

Die gewichtigste Vorgabe neben Landes- und 
Regionalplanung bildet der faktische und baupla-
nungsrechtliche Bestand, d.h., die Darstellungen 
des bislang rechtswirksamen FNP. Diese bildeten 
die Basis bei der Erarbeitung dieser Neuaufstel-
lung, denn die städtebaulichen Strukturen stehen 
weitestgehend fest. Sie sollen bewahrt werden, wo 
sie sich bewährt haben, weiterentwickelt werden, 
wo Defizite beseitigt oder Potenziale genutzt wer-
den sollen und nur dort umfangreicher verändert 
werden, wo es unumgänglich ist.

Entwicklungsplanungen des ZRK

Planungen des ZRK, aus denen wichtige Ergeb-
nisse und Informationen inhaltlich übernommen 
werden sollen, sind insbesondere

•	 Siedlungsrahmenkonzept (SRK), 

•	 Gesamtverkehrsplan (GVP) und 

•	 Kommunaler Entwicklungsplan Zentren (KEP-
Zentren).

Entwicklungsplanungen des ZRK selbst dienen 
vor allem zur Abstimmung bestimmter Themen 
und Fragestellungen innerhalb des Verbandsge-
bietes des ZRK, unabhängig von der formalen 
Aufstellung der Bauleitpläne. Ihre Ergebnisse 
fließen in den FNP und die Bebauungsplanung ein 
und werden dadurch verbindlich.

Unterschutzstellungen

Im FNP müssen Schutzgebiete dargestellt werden 
wie z.B.

•	 Fauna-Flora-Habitat- und Vogelschutzgebiete 
(FFH-Gebiete = besonders geschützte Sied-
lungs- und Verbreitungsräume von Tier- und 
Pflanzenwelt),

•	 Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete,

•	 Wasserschutzgebiete,

•	 Festsetzungen aus dem Denkmalschutz.

Diese Schutzgebiete sind für die Bauleitplanung-
bedeutsam, je nach Lage der Dinge von der Be-
achtlichkeit bis hin zur Tabuwirkung.

Informelle Planungen

Schließlich sind auch sonstige Planungsvorstellun-
gen z.B. der einzelnen Kommunen grundsätzlich 
mit abzuwägen (z.B. Städtebauliche Rahmenpläne 
der Kommunen, einzelne Planungsanforderungen 
nach Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflä-
chen, Straßen oder bestimmten Einzelvorhaben 
wie z.B. Einkaufszentren, großen Sportanlagen). 
Die Kommunen müssen ihre Konzepte allerdings 
mit der Gesamtplanung des ZRK abstimmen.
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Einbeziehung und Ausgleich der  
Vorgaben im FNP

Aufgrund des Umfangs und der Vielfalt dieser 
Fachplanungen werden die wesentlichen Ergeb-
nisse und die Abwägung zu den Flächenwid-
mungen in den einzelnen Fachkapiteln erläutert.

Damit übernimmt der FNP eine Steuerungs- und 
Ausgleichsfunktion zwischen verschiedenen, unter 
Umständen auch nicht miteinander zu vereinba-
renden Zielen. 

Im Rahmen der Aufstellung des FNP erfolgt beim 
ZRK eine Abwägung der verschiedenen Planungs-
vorstellungen untereinander und gegeneinander. 
Im Ergebnis können einzelne Planungsvorstellun-
gen unvereinbar mit anderen sein und damit nicht 
aufrecht erhalten werden.

Der FNP steht damit in einem Spannungsfeld un-
terschiedlichster Planungsinteressen, oft auch von 
Planungskonflikten, die im Rahmen der Abwägung 
gelöst werden müssen.

Der FNP im Spannungsfeld unterschiedlicher Planungsinteressen

Flächennutzungsplan

Schutzplanungen
z. B.
- FFH- und VSG-Gebiete
- Planfeststellungen
- Naturschutzgebiete
- Landschaftsschutzgebiete
- Wasserschutzgebiete

Planungen der Kommunen
z. B.
- Städtebauliche Rahmenpläne
- Bebauungspläne
- Einzelanfragen

Übergeordnete Planungen

)
- Landesentwicklungsprogramm (LEP)
- Regionalplan Nordhessen (RPN
- einzelne raumbedeutsame Vorhaben

Planungen und Untersuchungen des ZRK
z. B
- Gesamtverkehrsplan (GVP)
- Siedlungsrahmenkonzept (SRK)
- Kommunaler Entwicklungsplan Zentren
(KEP Zentren)

- Landschaftsplan
- Klimagutachten

Eingriffsplanungen
z. B. Planungen für
- Stromleitungen
- Abfallanlagen
- Kraftwerke

Externe Planungen und Vorgaben

Planungen des ZRK und seiner Mitglieder

Schutzplanungen Übergeordnete Planungen Eingriffsplanungen
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2	 Rahmenbedingungen und Ziele  
der Raumentwicklung

2.1	 Externe Rahmenbedingungen der Raumentwicklung

2.2	 Interkommunale Kooperation

2.3	 Angebotsorientierte Planung

2.4	 Leitvorstellungen
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2.1	 Externe Rahmenbedingungen der 
Raumentwicklung

Viele wichtige Rahmenbedingungen für die Ent-
wicklung eines Raumes  wirken von außerhalb auf 
den Planungsraum und können häufig nicht oder 
nur unwesentlich beeinflusst werden. Dabei sind 
im Wesentlichen drei Bereiche zu unterscheiden:

•	 Demographische Entwicklung mit Geburten-
rückgang und Verlängerung der Lebenserwar-
tung,

•	 politisch – gesellschaftliche Entwicklungen (na-
tionale Gesetzgebung, EU-Erweiterung, Vorga-
ben aus EU-Recht),

•	 ökonomische Entwicklungen (allgemeine wirt-
schaftliche Entwicklung, Konzentrationsprozess 
im Einzelhandel, Globalisierung).

Eine einzelne Kommune, ein Zweckverband oder 
eine Region hat auf diese Rahmenbedingungen 
nur einen sehr geringen Einfluss. Andererseits 
bestimmen die Rahmenbedingungen die kommu-
nalen Planungen jedoch oft ganz erheblich.

Demografische Entwicklung

•	 Die starke Umschichtung in der Alterspyramide 
(mehr ältere, weniger jüngere Menschen) bei 
gleichzeitigem Bevölkerungsrückgang hat auf 
nahezu alle planerischen Bereiche erheblichen 
Einfluss. 

•	 Daraus resultiert eine veränderte Nachfrage 
nach Wohnbauflächen, Wohnformen, Freizei-
teinrichtungen, Infrastruktur, Verkehrsmitteln 
und im Verkehrsaufkommen. 

Politische Entwicklung

•	 Durch die Osterweiterung der EU ist das Ver-
bandsgebiet von einer Randlage in Europa in 
eine zentrale Lage gerückt. Der Standort in 
einem Netz von hochwertigen Verkehrswegen 
(Autobahn, Eisenbahn, Flugzeug) schafft Nach-
frage nach Standorten für Gewerbe, insbeson-
dere auf dem Logistiksektor (Transport, Lage-
rung, Materialfluss und -wirtschaft). 

•	 Nationale oder EU-Gesetze können ebenfalls 
erhebliche Auswirkungen auf die Flächennut-
zung haben: Zu nennen sind hier die sogen. 
„Ziel-II-Förderung“ der EU oder die Förderung 
von bestimmten erneuerbaren Energien wie der 
Windenergie, der Biomasse und der Photovol-
taik.

•		 Regional unterschiedliche, politisch festge-
legte Fördersätze veranlassen Unternehmen, 
in bestimmten Regionen zu investieren, auch 
wenn dies vielleicht aus planerischer Sicht nicht 
optimal ist.

•	 Die ebenfalls politisch festgelegte Einspeisever-
gütung verstärkt die Nachfrage nach Standor-
ten für Windenergieanlagen massiv.
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Bevölkerungsrückgang

Gesetzgebung (Bund+EU)

Wirtschaftsstrukturen

Alterspyramide

Globalisierung

neue Technologien

Externe RahmenbedingungenÖkonomische Entwicklung

•	 In der gesamten Wirtschaft ist ein zunehmender 
Konzentrationsprozess zu beobachten. Die 
wirtschaftlichen Aktivitäten werden zunehmend 
global gesteuert, der Bezug europaweit oder 
weltweit agierender Konzerne zu einer Stadt 
oder einer Region geht dabei verloren. Ähnliche 
Tendenzen treten bei Banken und Sparkassen 
und bisher regionalen Energieversorgern auf.

•	 Im Einzelhandel wird der Konzentrations-
prozess besonders deutlich: Immer weniger 
Unternehmen bewirtschaften immer größere 
Flächeneinheiten, die in zentralen Lagen kaum 
anzubieten sind. 

•		 Moderne Technik schafft neue Chancen und 
Arbeitsplätze, aber auch veränderte Nachfrage 
und Risiken, z.B.: Kommunikationsdienstleister 
suchen zentrale, innerstädtische Flächen für 
ihre Kundencenter. Sie suchen vielleicht auch 
Gewerbeflächen, die auf Grund der Technik 
aber räumlich völlig unabhängig betrieben wer-
den können - z.B. auf der „grünen Wiese“ am 
Stadtrand.
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2.2	 Interkommunale Kooperation 

Kommunen und Regionen untereinander stehen 
heute im Wettbewerb um Gewerbebetriebe und 
Einwohner. Durch den Ausbau ihrer Infrastruk-
tur, durch Ausweisung möglichst großzügiger 
Gewerbeflächen und Wohngebiete mit möglichst 
wenigen Einschränkungen wollen sie offensiv um 
Interessenten werben und vorhandene Unterneh-
men dabei nicht verlieren. 

Dem FNP kommt dabei die besondere Funktion 
zu, hier zu einem Ausgleich der Kommunen un-
tereinander beizutragen und dabei vor allem auch 
begrenzende Faktoren – Umweltschutz, Natur-
raum, Verkehrsengpässe, Infrastruktur – in die 
Abwägung einzubringen.

Dabei erfolgt die interkommunale Abstimmung 
möglichst frühzeitig bereits im Rahmen der Kom-
munalen Entwicklungspläne des ZRK, deren 
Ergebnisse dann in den FNP einfließen. Lang-
wierige Diskussionen um die Zulässigkeit von 
Vorhaben werden damit vermieden. Ohne diese 
Ausgleichsfunktion droht ein ruinöser Wettbewerb 
um Unternehmensansiedlungen, der kurzfristig ei-
ner Kommune Vorteile (Steuereinnahmen) bringt, 
mittel- und langfristig dem Gesamtraum jedoch 
schadet: Viele mit hohem Aufwand erschlossene 
Flächen können nicht effektiv genutzt werden. Die 
Landschaft wird zersiedelt und die Wohnumfeld-
qualität beeinträchtigt. Unternehmen lassen sich 
nur noch mit direkten oder indirekten Subventio-
nen ansiedeln, wobei diese im Wettbewerb stän-
dig erhöht werden.

2.4	 Leitvorstellungen

Räumliche Planung soll eine nachhaltig positive 
Entwicklung unterstützen. Grundlage dafür ist 
ein ausgewogener Kreislauf, in dem die Bereiche 
Ökonomie, Ökologie, Sozialwesen und Kultur 
gleichrangig aufeinander abgestimmt gefördert 
werden. 

Eine Betrachtung von Teilbereichen ohne Berück-
sichtigung der Wechselwirkungen wird den kom-
plexen Zusammenhängen nicht gerecht. Allerdings 
ist es sinnvoll und notwendig, in unterschiedlichen 
Räumen auf Grundlage der Leitvorstellungen und 
der unterschiedlichen Potenziale unterschiedliche 
Teilziele und Maßnahmen zu definieren und die 
Gewichtungen zu differenzieren. Insgesamt soll so 
ein prozess- und dialogorientierter, ausgewogener 
Kreislauf statt eines starren Rahmens entstehen. 

Auf Verbandsebene können Leitvorstellungen für 
die gesamte Raumentwicklung formuliert werden. 
Leitvorstellungen sind plakativ formulierte mittel- 
bis langfristige Entwicklungsziele, oft verbunden 
mit Schwerpunktvorhaben, mit großem Nutzen, 
großer Bedeutung und vielfach positiven Folge-
effekten (Synergiewirkungen). Sie sollten auch 
einen Identifikationswert haben. Zum Erreichen 
sollen möglichst alle räumlichen und fachlichen 
Kräfte gebündelt werden. 

Für die Diskussion und Ableitung solcher Vor-
stellungen eignen sich besonders die Entwick-
lungsplanungen des ZRK, da sie nicht an formale 
Verfahren gebunden sind. Im weiteren Verlauf 
setzt der FNP dann wichtige Leitvorstellungen in 
konkrete räumliche Aussagen um.

2.3	 Angebotsorientierte Planung

Die veränderten Rahmenbedingungen  haben 
dazu geführt, dass der FNP sich dabei zu einem 
Steuerungs- und Abstimmungsinstrument und zu 
einer angebotsorientierten Planung verändert. 

Dies bedeutet, dass der FNP auf Grundlage von 
Prognosen, Hochrechnungen und Zielwerten 
einerseits sowie natürlichen, infrastrukturellen 
und räumlichen Einschränkungen andererseits 
ein Flächen- und Nutzungsangebot bereit stellt 
- oftmals, bevor eine konkrete Nachfrage bekannt 
ist. Für die Nutzung wird dabei die baurechtliche 
Absicherung vorbereitet, so dass bei Bedarf zügig 
Bebauungspläne erstellt und Baugenehmigungen 
erteilt werden können.

Auf der FNP-Ebene ist auch ein grenzübergrei-
fender Ausgleich möglich. So können z.B. geeig-
nete Flächen, die nach dem Baugesetzbuch zum 
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft 
erforderlich sind, im gesamten Verbandsgebiet 
vorgehalten werden, unabhängig davon, wo der 
Eingriff stattfindet. Diese sog. Kompensations-
bereiche sind auf Karten des Landschaftsplanes 
bzw. des Umweltberichtes dargestellt.Die Um-
setzung erfolgt allerdings auf kommunaler Ebene 
(Bebauungsplan).

Der FNP muss Entwicklungsspielräume einpla-
nen, aber auch Wachstumsgrenzen zum Wohl 
des Gesamtraums festlegen.
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Sicherung und
Entwicklung vielfältiger
Wohnformen und Erhalt
gesunder Lebensbedingungen

Stärkung von Wissenschaft,
Lehre, Forschung
und Entwicklung

Ausbau des Gewerbe-,
Dienstleisungs-
und Einzelhandelsstandortes

Weiterentwicklung der Potenziale
von Kunst und Kultur
Verzahnung mit Gesundheit,
Wellnes und Tourismus

Grundlage für eine ausgewogene und nachhaltige 
Raumentwicklung: Vernetztes Denken in Kreisläufen

Ökonomie

Ökologie
Sozialwesen

Kultur

Leitvorstellungen für das Verbandsgebiet
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Die Leitvorstellung des hochwertigen Woh-
nens und Arbeitens in einer lebenswerten 
Stadtregion ist die Orientierungsgröße für die-
sen FNP. Dieser Leitgedanke ist angesichts der 
größer gewordenen Lebens- und Aktionsräume 
nur zu realisieren, wenn alle Verbandsmitglieder 
die Umsetzung als Gemeinschaftsaufgabe begrei-
fen und sich damit im interregionalen Wettbewerb 
positionieren und profilieren.

Teilziele

Das Verbandsgebiet verbindet hohe Wachstums-
potenziale in verkehrlich erstklassiger Lage mit at-
traktiven Wohnstandorten in naturräumlich intakter 
Umgebung. Gleichzeitig ist die Region jedoch in 
besonderem Maße vom wirtschaftlichen Struktur-
wandel betroffen und muss dementsprechend die 
wirtschaftliche Existenzgrundlage modernsieren 
und anpassen. 
Hierfür setzten sich die Akteure folgende Einzel-
ziele:

•	 Ausbau des Gewerbe-, Dienstleistungs- 
und Einzelhandelsstandortes, u.a. mit den 
Schwerpunkten

-	 Unterstützung bei der Ansiedlung oder 
Erweiterung zentraler, moderner Logistik-
einrichtungen (VW-OTC in Baunatal, GVZ 
Kassel) und in ihrer Branche marktführender 
Unternehmen (DaimlerChrysler, Transrapid, 
Bombardier, ...), unterstützt durch den Aus-
bau der logistikaffinen Verkehrsinfrastruktur 
(Anschluss des GVZ an die A 7/A 49, Stär-
kung des kombinierten Ladungsverkehrs, 
Ausbau neuer Verbindungs- und Umge-
hungsstraßen),

-	 Sicherung und Entwicklung des einen über-
durchschnittlich großen Raum abdeckenden 
Versorgungsstandortes unter Beachtung 
einer städtebaulich geordneten Entwicklung 
und Gestaltung des Strukturwandels im Ein-
zelhandelssektor.

•	 Stärkung von Wissenschaft, Lehre, For-
schung und Entwicklung und des Tagungs- 
und Kongressstandortes, dazu u.a.

-	 weitere Profilierung der Forschungs- und 
Entwicklungsstandorte mit führenden Ein-
richtungen und stark anwendungsorientierter 
Forschung (Universität mit Technologie- und 
Gründerzentrum, Solarkommune Niestetal 
mit SMA Regeltechnik, ISET, ...), um die in 
der Region entwickelten Innovationen auch 
hier arbeitsplatzwirksam einzusetzen,

-	 Nutzung und Stärkung der vorhandenen 
Mittelpunktsfunktion, besonders im Bereich 
Universität und Weiterbildung, auch zur Bin-
dung junger, innovativer Nachwuchskräfte 
als Fundament eines zukunftsfähigen Rau-
mes,

-	 Nutzung der zentralen Lage zur Profilierung 
des Raumes als Wissenschafts-, Tagungs- 
und Kongressstandort, zum Wissenstrans-
fer, zum Meinungsaustausch und als Kon-
takt- und Informationsforum.

•	 Weiterentwicklung und Verzahnung der 
außergewöhnlich dicht vorhandenen Poten-
ziale von Kunst und Kultur mit den Vorteilen 
von Gesundheit, Wellness und Tourismus 
mit den Schwerpunkten

-	 Förderung des Kultur- und Kunstbereichs, 
u.a. durch Unterstützung vorhandener Insti-
tutionen und Planungen (documenta, Brü-
der-Grimm-Gesellschaft, Museumspark, ...) 
als Elemente einer im europäischen Maß-
stab bedeutsamen Kulturlandschaft,

-	 Ausbau des zukunftsweisenden Gesund-
heits- und Wellnessbereiches mit zahl-
reichen weit über die Region hinaus aner-
kannten hochqualifizierten Einrichtungen 
(u.a. Fachkliniken und geriatrische Einrich-
tungen, Klinikum) und dem Kur- und Ge-
sundheitszentrum Bad Wilhelmshöhe.

•	 Sicherung und Entwicklung vielfältiger 
Wohnformen und Erhaltung gesunder Le-
bensbedingungen bei hohem Freizeit- und 
Naherholungswert, mit den Schwerpunkten

-	 Wohnwert und -vielfalt vom Großstadtflair 
in Kassel mit internationalen Kulturschwer-
punkten bis zu ländlich-intakten Dorfstruktu-
ren auf engstem Raum,

-	 Stärkung des hohen Freizeit- und Naher-
holungswertes in intakter Umgebung mit 
nicht überlaufenen hochattraktiven Freizeit-
einrichtungen (Kurhessentherme, Bergpark 
Wilhelsmhöhe, Habichtswald, Multifunktions-
halle, ...),

-	 Bewahrung, Entwicklung des Naturraum-
potenzials, besondere Beachtung des 
Schutzes der für einen Verdichtungsraum 
noch in überdurchschnittlichem Maße vor-
handenen natürlichen Potenziale.
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3	 Bevölkerungsentwicklung

3.1	 Grundlagen

3.2	 Entwicklung

3.3	 Ziele und Instrumente
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3.1 Grundlagen

Grundlage für die Bevölkerungsentwicklung sind 
Prognosen des Statistischen Bundesamtes bzw. 
des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) 
sowie des Regierungspräsidiums in Kassel. Hier 
wird die demografische Entwicklung erfasst und 
auf die Zukunft hochgerechnet („Prognose“). Zu-
letzt im Juli 2004 hat das HSL die Entwicklung mit 
einem jährlichen Wanderungsüberschuss von ca. 
0,2 % der Bevölkerung auf die kreisfreien Städte 
und Landkreise in Hessen umgerechnet.

3.2 Entwicklung

Die Entwicklung der letzten Jahre ist im Verbands-
gebiet geprägt von einer Stagnation bzw. einem 
leichten Rückgang  der Einwohnerzahlen: Weniger 
Geburten als Sterbefälle und ein negativer Wan-
derungssaldo (mehr Fortzüge als Zuzüge) tragen 
im Wesentlichen dazu bei, dass die Bevölkerungs-
zahl seit Jahren kontinuierlich sinkt.

Von einem Höchststand mit rund 322.000 Einwoh-
nern im Jahre 1995 ist sie bis heute (12/2006) um 
6.000 auf etwa 316.000 Einwohner zurück gegan-
gen. Dieser Trend wird sich auch in den kommen-
den Jahren kaum ändern. 

Das Regierungspräsidium Kassel hat in seiner 
Prognose vom November 2004 die Bevölkerungs-
entwicklung für Nordhessen bis 2020 berechnet 
und dargestellt. Diese Prognose stimmt mit den 
ZRK-Berechnungen überein, die in zwei Varian-
ten („eher optimistisch“ und „eher ausgewogen“) 
erarbeitet worden ist. In der wahrscheinlicheren 
ausgewogenen Variante wird bis 2015 mit einem 
Rückgang der Bevölkerung im Verbandsgebiet 

insgesamt um ca. 3-4 % von heute rund 316.000 
auf ca. 305.000 – 310.000 Einwohner gerechnet. 

Der Rückgang wird überwiegend für die Stadt 
Kassel erwartet (von 194.000 auf etwa 185.000), 
während die Bevölkerung in den übrigen Ver-
bandsgemeinden annähernd konstant bei rund 
123.000 bleibt.

Aus den Darstellungen wird deutlich, dass selbst 
in der optimistischen Variante nur sehr wenige Ge-
meinden einen geringfügigen Zuwachs (zwischen 
2 und 3 %) an Bevölkerung haben werden. In der 
wahrscheinlichen, ausgewogenen Variante wer-
den die Nachbargemeinden ihre Einwohnerzahl 
bestenfalls halten können, die Mehrzahl eher noch 
geringe Verluste aufweisen. Die Stadt Kassel wird 
dabei einen erheblichen Rückgang in der Größen-
ordnung von knapp 5 % aufweisen, in der „opti-
mistischen“ Variante wird lediglich ein Rückgang 
um ca. 1 % erwartet.
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Quelle: Siedlungsrahmenkonzept 2015, März 2006;
Hess. Statist. Landesamt 2007


